
 

Bericht an den Gemeinderat 
GZ: A 8 – 20766/2006-33 
 
Betreff: 
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Graz; 
Antrag auf Genehmigung des Jahresabschlusses 2010 

 
 
 
 

 

 
 
Die Aktivitäten der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Graz wurden aufgrund des 
Gemeinderatsbeschlusses vom 18.11.2010 per 01.01.2011 mitsamt dem Anlage –und 
Umlaufvermögen in die Holding Graz GmbH eingebracht. 
Da gemäß § 13 des Organisationsstatuts für die Wirtschaftsbetriebe der Jahresabschluss 
2010 vom Gemeinderat zu beschließen ist, aber aufgrund der Einbringung der WB in die 
Holding Graz GmbH kein Verwaltungsausschuss für die Wirtschaftsbetriebe mehr besteht, 
wird der Antrag auf Genehmigung des Jahresabschlusses als Bestandteil des 
Rechnungsabschlusses 2010 über den dafür zuständigen Finanz- Beteiligungs- und 
Liegenschaftsausschuss im Gemeinderat zur Abstimmung gebracht werden.  
 
Auszug aus Soll‐Ist‐Vergleich 2010: 
 
Laut des von den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Graz übermittelten Jahres Soll-Ist-
Vergleiches 2010 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der Jahres G&V 2010 wie folgt dar: 
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G&V: 
 
Umsatzerlöse:  Erlöse Magistrat rückläufig (-0,3 Mio KFZ; -0,2 Mio 
Veranstaltungsservice). Überkompensiert durch zusätzliche externe Erlöse insb. Altpapier 
(0,7 Mio), Containererlöse (0,2 Mio), Werkstätten 0,1 Mio. 
 
Personalaufwand:  Höhere Rückstellungsdotierungen (0,4 Mio) , zusätzliche Ausgaben für 
Winterdienst (0,1 Mio),  
 
Sachaufwand:  Höhere Fremdleistungskosten AEVG (1,1 Mio), Steigerung 
Fremdvergaben im Straßenbau ( 0,4 Mio), nicht budgetiertes Leihpersonal für Winterdienst 
(0,6 Mio), Rückstellungsdotierungen für Straßenbau (0,6 Mio); Instandhaltung KFZ 
Steigerungen (0,2 Mio) 
 
Ergebnis der Prüfung – Bestätigungsvermerk 
 
 
Dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde seitens des Abschlussprüfers BDO Audit Styria 
GmbH, 8010 Graz, Leonhardstrasse 99, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. 
Der Jahresabschluss entspricht somit den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
 
Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 

A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 13 des Organisationsstatuts der Wirtschaftsbetriebe der 
Stadt Graz den vorgelegten Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Graz 
genehmigen. 
 
 
Beilage:  
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 
 
Der Bearbeiter: Der Abteilungsvorstand: 
    
       
Mag. Robert Günther                                                                     Mag. Dr. Karl Kamper 
                                                                    
   

Der Finanzreferent: 
 
 

StR Univ. Doz. DI  Dr. Gerhard Rüsch 
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Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses am 
.................................. 
Der Vorsitzende:        Die Schriftführerin: 
GR Dr. Gerhard Wohlfahrt 
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